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Aufstellen der Buswartehäusschen 
Die Gemeinde Oberried bedankt sich bei den ehrenamtlichen Hel-
fern für die Erstellung und das Aufstellen der Buswartehäuschen. Be-
reits im Vorfeld wurden die Häuser im Bauhof montiert. Dort halfen 
Johannes Rösch, Stefan Winterhalter, Martin Rudiger, Daniel Schnei-
der, Eugen Schreiner und Klaus Vosberg mit. 
Auf dem Bild von links nach rechts: Roland Wisler, Egon Riesterer, Jür-
gen Lorenz, Eugen Schreiner, Pius Müller 

Arbeiten an der Wasserversorgungsleitung 
Wegen Überprüfung der behördlich festgelegten Löschwas-
serkapazität im Bereich der Hauptstraße - Ursulinenareal, muss 
an einem Tag, zwischen Dienstag,17.03.2015 und Donners-
tag,19.03.2015 eine Durchflussmessung durchgeführt werden. 
Der genaue Tag kann, situationsbedingt, im voraus nicht be-
stimmt werden. Die Maßnahme beschränkt sich auf die Dauer 
von maximal 2 Stunden. 
 
Während dieser Maßnahme können im Bereich Am Bach, Haupt-
straße 1 – 36, Klosterplatz, Vörlinsbachstrasse, Hörgasse, Schwö-
rerhofweg, Bruckmattenweg, Druckschwankungen im Wasser-
versorgungsnetz auftreten. 
Bei eventuell auftretenden Störungen bitten wir Sie, sich unver-
züglich unter 07661/9305-20 zu melden. 

 
 

Öffentliche Gemeinderatssitzung 
Zur nächsten öffentlichen Gemeinderatssitzung am Montag, 16. 
März 2015, 19.30 Uhr, im Bürgersaal der Klosterschiire ist die Be-
völkerung herzlich eingeladen. 
 
Tagesordnungspunkte  

1.  Bekanntgabe 

2.   Bürgerhaus Hofsgrund, hier: Beauftragung der Zimmerer-
arbeiten 

 
3.  Bauanträge 

4.   Jagdpacht: Eigenjagd Zastler 

5.  Verschiedenes

6.  Frageviertelstunde 

Ferienfreizeit der Kernzeitbetreuung –  
Umfrage 
Bitte beachten Sie die Umfrage zur einer Sommerferien-Freizeit 
unter der Rubrik „Kinderbetreuung“ in der Mitte des Heftes. 

SportlerInnenehrung: Wichtige Information 
Die Oberrieder Sportvereine werden gebeten, bis Donnerstag, 
26. März 2015, die Vorschlagslisten  für den Zeitraum 2013 
und 2014  per Mail abzugeben. Die Listen können unter: gemein-
de@oberried.de angefordert werden. 

Die Bürger, die für auswärtige Vereine zu ehrende Erfolge erzielt 
haben, können sich auch selbst bei der Verwaltung bis zu diesem 
Termin  bewerben. Bitte beachten Sie, dass verspätete Nennun-
gen (nach dem 26. März 2015) nicht mehr berücksichtigt werden 
können. 
 
Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne, auch telefonisch unter 
07661-9305 12,  zur Verfügung. 
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Apotheken
Notdienstzeiten an Samstagen: von 17.00 - 19.00 Uhr
an Sonn- und Feiertagen: von 10.00 - 12.00 Uhr
und   von 17.00 - 19.00 Uhr

In der übrigen Zeit besteht telefonische Rufbereitschaft!
Der Notdienst beginnt jeweils um 8.30 Uhr

Do., 12.03.2015 
Loretto-Apotheke, Günterstalstr. 52,  Tel.: 0761 - 7 48 84, 79100 Frei-
burg 
Fr. 13.03.2015 
Bären-Apotheke, Hirschenweg 6, Tel.: 07661 - 93 17 77, 79252 Stegen 
Sa., 14.03.2015 
St. Blasius-Apotheke, Lärchenstr. 2, Tel.: 07661 - 72 30,  79256 Bu-
chenbach 
So., 15.03.2015 
St. Blasius-Apotheke, Lärchenstr. 2, Tel.: 07661 - 72 30, 79256 Buchen-
bach 
Mo., 16.03.2015 
Apotheke St. Gallus, Hauptstr. 17, Tel.: 07661 - 50 47, 79199 Kirch-
zarten 
Di., 17.03.2015 
Blasius-Apotheke am Siegesdenkmal, Habsburgerstr. 131, Tel.: 0761 
- 3 42 20, 79104 Freiburg 
Mi., 18.03.2015 
Kloster-Apotheke, Hauptstr. 9, Tel.: 07661 - 27 66, 79254 Oberried 
Do., 19.03.2015 
Apotheke an der Kronenbrücke, Schreiberstr. 20, Tel.: 0761 - 3 54 10, 
79098 Freiburg

Apotheken-Notdienstfinder aus dem Festnetz: 0800 22833 

Bezeichnung Sachbearbeiter Telefon, Fax E-Mail

Bürgermeister Herr Vosberg Tel. 07661/93 05 -0 buergermeister@oberried.de

Hauptamt Herr Kaiser Tel. 07661/93 05 -11 ralf.kaiser@oberried.de                                       

Sekretariat Fau Buch Tel. 07661-93 05-12 gemeinde@oberried.de

Zentrale/Bürgerbüro/
Fundbüro Frau Lauby Tel. 07661-93 05-0  karin.lauby@oberried.de 

Rechnungsamt: Herr Ziegler Tel. 07661/93 05-22   martin.ziegler@oberried.de 
  Frau Fuß Tel. 07661/93 05-66    ursula.fuss@oberried.de                                                     

Einwohnermelde- /Passamt Herr Mäder Tel. 07661/93 05 -33  rudolf.maeder@oberried.de                                                               

Standesamt Frau Wehrle Tel. 07661/93 05 -44 petra.wehrle@oberried.d                                                   

Techn.Leiter/Forstbetrieb Herr Röhmer-Litzmann Tel. 07661/93 05-55 claudio.roehmer-litzmann@oberried.de

Ordnungsamt/Ruheberg Frau Maier Tel. 07661/93 05-77 andrea.maier@oberried.de

 Kasse                                       Frau Sandmann Tel. 07661/93 05-99     nadine.sandmann@oberried.de 

 Verwaltung Klosterscheune     Frau Lauby Tel. 07661/93 05-10 klosterscheune@oberried.de 
                                                 Sprechzeiten Klosterscheune: s. Öffnungszeiten der Verwaltung 

 Bauhof Herr Riesterer Tel. und Fax 07661/91 23 03     

Grundschule Herr Krogmann (Schulleiter) Tel. 07661/ 55 10 michaelschule@oberried.de
    Fax 07661/98 08-44

  Frau Leimroth (Sekretariat) Bürozeiten Fr. Leimroth:  Mo., Mi. und Fr. 8.00 - 12.00 h 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung
Montag -  Freitag 08.00 Uhr - 12 00 Uhr  zusätzlich Donnerstag, 14.00 - 18.30 Uhr
Tourismus Dreisamtal e.V.  Tel.: 07661/90 79 80, Fax: 07661/90 79 89, e-Mail: tourist-info@dreisamtal.de

Integrierte Leitstelle/Krankentransport  0761/19222
Feuerwehr/Notruf 112
Polizei Freiburg 0761/8 82 44 21
Polizeiposten Kirchzarten 07661/9 08 70
Alkofon              0180/10 64 56 45
Telefonseelsorge: 0800/1 11 01 11
Sozialstation Dreisamtal:  07661/98 68-0
Dorfhelferinnen: 07661/70 77
Hospizgruppe Dreisamtal:  07661/31 39 
Begl. Pflegender Angehöriger:
Frau Geromüller 07661/64 32
Frau Bottler 07661/68 55
Diakonie Mobiler Sozialer 
Hilfsdienst 07661/93 84 17
Beratungsstelle für ältere Menschen 07661/3 91-114
und deren Angehörige im Dreisamtal 0176/18 96 54 88
und Umgebung
Tageselternverein Dreisamtal-
Hochschwarzwald e. V. 07661/62 79 70
www.tev-dreisamtal-hochschwarzwald.de
Blinden- und Sehbehindertenverein 
Südbaden e.V  0761/36 122

Ärzte
Freiburger Notfallpraxis: 
Erwachsene – Tel. 0761/80 99 80 0 
Mo, Di, Do:  18 - 08 Uhr; Mi, Fr: 16 - 08 Uhr; Sa, So, feiertags: 08 – 08 Uhr 
Kinder – Tel. 0761/80 99 80 99  
Mo – Do: 19 – 7.30 Uhr; Fr: 16 – 8 Uhr; Sa;  8 – 8 Uhr; So: 8 - 7.30 Uhr, Fei-
ertage  8 – 8 Uhr 
 
Zahnärztlicher Notfalldienst
Wochenende, Feiertage, Brückentage: 0761/88 50 82 30

Tierärztlicher Notdienst:
Tierarztpraxis Geroldstal - Dr. K. Pöpperl 0171/1 73 06 14
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Veranstaltungskalender 
Freitag, 13.3.2015, 20.00 Uhr
•	 15.00 – 18.00 Uhr: Markt in der Schiire
 
Sonntag, 14.3. 2015
•	 Pfarrgemeinderatswahl
 
Freitag, 20.3.2015
•	 Jahreshauptversammlung der Trachtengruppe Oberried
•	 20.00 Uhr: Kleinkunst in der Klosterschiire
 
 

Öffentliche Bekanntmachung
Betriebssatzung für den Eigenbetrieb „Wasserversorgung Ober-
ried“ wie folgt:
Aufgrund von § 3 Absatz 2 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) in 
Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
(GemO) hat der Gemeinderat der Gemeinde Oberried am 22.09.2015 
folgende Betriebssatzung beschlossen:

§ 1
Gegenstand des Eigenbetriebs
(1)Die Wasserversorgung der Gemeinde Oberried wird ab dem 
01.01.2015 als Eigenbetrieb geführt. Der Betrieb wird nach dem 
Eigenbetriebsgesetz, den Bestimmungen dieser Satzung und nach 
der Satzung der Gemeinde Oberried über den Anschluss an die öf-
fentliche Wasserversorgungsanlage und die Versorgung der Grund-
stücke mit Wasser (Wasserversorgungssatzung – WVS) in der jeweils 
geltenden Fassung geführt.

(2)Zweck des Eigenbetriebs ist die Förderung, der Bezug und die Ver-
teilung von Wasser sowie das Vorhalten von Trinkwasserentnahme-
stellen im Gemeindegebiet.

(3)Der Eigenbetrieb kann alle seinen Betriebszweck fördernden oder 
ihn wirtschaftlich berührenden Geschäfte betreiben. Der Eigenbe-
trieb darf keine Gewinne erwirtschaften.

§ 2
Name des Eigenbetriebs
Der Eigenbetrieb führt die Bezeichnung „Wasserversorgung Ober-
ried“.

§ 3
Stammkapital
Das Stammkapital wird auf 25.000 € festgesetzt.

§ 4
Verwaltungsorgane des Eigenbetriebs
Verwaltungsorgane des Eigenbetriebs sind der Gemeinderat und 
der Bürgermeister.

§ 5
Betriebsleitung
Für den Eigenbetrieb wird keine Eigenbetriebsleitung bestellt.

§ 6
Aufgaben des Gemeinderats
(1)Der Gemeinderat entscheidet, soweit hierfür nicht der Bürger-
meister zuständig ist, über alle Angelegenheiten des Eigenbetriebs. 
Er entscheidet über
1. den Erlass von Satzungen, die den Eigenbetrieb betreffen,
2. die Feststellung und Änderung des Wirtschaftsplanes,
3. die allgemeine Festsetzung von Abgaben und Tarifen,
4. die wesentliche Erweiterung, Einschränkung oder Aufhebung des

Eigenbetriebs, die Beteiligung des Eigenbetriebs an wirtschaftlichen
Unternehmen sowie den Beitritt zu Zweckverbänden und den Aus-
tritt aus diesen sowie die Übernahme weiterer Aufgaben,
5. die Umwandlung der Rechtsform des Eigenbetriebs oder von
wirtschaftlichen Unternehmen, an denen der Eigenbetrieb beteiligt 
ist,
6. die Übernahme von Bürgschaften und Verpflichtungen aus
Gewährverträgen und die Bestellung anderer Sicherheiten,
7. die Aufnahme von Darlehen bei der Gemeinde oder bei Dritten 
und die Hingabe von Darlehen des Eigenbetriebs an die Gemeinde,
8. die Bewilligung von nicht im Wirtschaftsplan einzeln ausgewie-
senen Freigebigkeitsleistungen je über 1.000 € im Einzelfall und die 
Annahme von Schenkungen,
9. die Einbringung gemeindeeigener Grundstücke in das Sonderver-
mögen des Eigenbetriebs sowie den Erwerb, die Veräußerung und 
die dingliche Belastung von Grundstücken und grundstücksglei-
chen Rechten, wenn der Wert im Einzelfall 10.000 € übersteigt,
10.Verträge über die Nutzung von Grundstücken oder beweglichem 
Vermögen bei einem jährlichen Miet- oder Pachtwert von über 1.000 
€ im Einzelfall,
11.die Planung und Ausführung von Vorhaben (Lieferung, Leistung, 
Kauf, Verkauf ) des Vermögensplans, wenn das Vorhaben einen Auf-
wand von mehr als 10.000 € im Einzelfall verursacht,
12.die Zustimmung von Planüberschreitungen im Vermögensplan 
und die Zustimmung von erfolgsgefährdenden Mehraufwendungen 
des Erfolgsplans, sofern sie 2.500 € übersteigen,
13.die Stundung von Forderungen im Einzelfall:
a) in unbeschränkter Höhe über eine Dauer von 3 Monaten hinaus,
b) bei Beträgen bis zu 6.000 € bei einer Dauer über 6 Monaten hin-
aus,
14.den Verzicht auf fällige Ansprüche des Eigenbetriebs und die
Niederschlagung solcher Ansprüche, die Führung von Rechtsstrei-
tigkeiten und den Abschluss von Vergleichen, wenn der Verzicht 
oder die Niederschlagung, der Streitwert oder bei Vergleichen das 
Zugeständnis der Gemeinde im Einzelfall mehr als 2.500 übersteigt,
15.den Abschluss von Verträgen, die für die Gemeinde von erhebli-
cher wirtschaftlicher Bedeutung sind,
16.die Bestellung von Vertretern in die Organe von Unternehmen 
und öffentlich-rechtlichen Körperschaften, an denen der Eigenbe-
trieb beteiligt oder bei denen er Mitglied ist,
17.die Rückzahlung von Eigenkapital an die Gemeinde,
18.die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses, die Entschei-
dung über die Verwendung des Jahresgewinns und die Behandlung 
des Jahresverlustes, die Verwendung der nach § 14 Abs. 3 EigBG ein-
geplanten Finanzierungsmittel,
19.die Entlastung des Bürgermeisters,
20.die Bestimmung des Abschlussprüfers,
21.die Ernennung, Einstellung, Entlassung und sonstige personal-
rechtlichen Entscheidungen von Beschäftigten und Beamten des Ei-
genbetriebs mit Ausnahme von Aushilfsbeschäftigten, Praktikanten 
und anderen in Ausbildung stehenden Personen,

§ 7
Betriebsausschuss
Es ist kein Betriebsausschuss gebildet. Gemäß § 9 Abs. 3 EigBG ent-
scheidet somit der Gemeinderat über die dem Betriebsausschuss 
kraft Gesetzes zugewiesenen Aufgaben, soweit diese nicht dem 
Bürgermeister durch diese Satzung ganz oder teilweise übertragen 
werden.

§ 8
Aufgaben des Bürgermeisters
(1)Der Bürgermeister leitet den Eigenbetrieb, soweit im Eigenbe-
triebsgesetz oder in dieser Satzung nichts anderes bestimmt ist. Ihm 
obliegt insbesondere die laufende Betriebsführung. Dazu gehören 
die Bewirtschaftung der im Erfolgsplan veranschlagten Aufwendun-
gen und Erträge, der Vollzug des Vermögensplans sowie alle sonsti-
gen Maßnahmen, die zur Aufrechterhaltung des Betriebs notwendig 
sind, insbesondere der Einsatz des Personals, die Anordnung von 
Instandsetzungsarbeiten, laufende Netzerweiterungen und die Be-
schaffung von Vorräten im Rahmen einer wirtschaftlichen Lagerhal-
tung.
(2)In dringenden Angelegenheiten, die nach dem Gesetz oder Sat-
zung in der Zuständigkeit des Gemeinderates sind, deren Erledigung 
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jedoch nicht bis zu einer ordnungsgemäß einberufenen Gemeinde-
ratssitzung aufgeschoben werden kann, entscheidet der Bürger-
meister anstelle des Gemeinderats. Die Entscheidung und ihre Grün-
de sind dem Gemeinderat unverzüglich mitzuteilen.
(3)Der Bürgermeister ist im Rahmen seiner Zuständigkeit für die 
wirtschaftliche Führung des Eigenbetriebs verantwortlich.
(4)Der Bürgermeister vollzieht die Beschlüsse des Gemeinderats.
(5)Der Bürgermeister ist Vorgesetzter, Dienstvorgesetzter und obers-
te Dienstbehörde für alle Bediensteten des Eigenbetriebs.

§ 9
Wirtschaftsjahr
(1)Wirtschaftsjahr des Eigenbetriebs ist das Kalenderjahr.
(2)Vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres legt der Bürgermeister 
dem Gemeinderat einen Wirtschaftsplan zur Feststellung vor. Inner-
halb von 7 Monaten nach Ende des Wirtschaftsjahres ist dem Ge-
meinderat in Jahresabschluss und ein Lagebericht vorzulegen.

§ 10
Inkrafttreten
Diese Satzung tritt zum 01. Januar 2015 in Kraft.

Oberried, 10.03.2015
Klaus Vosberg, Bürgermeister

Hinweis: Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvor-
schriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) 
oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung 
wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich 
innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung ge-
genüber der Gemeinde Oberried geltend gemacht worden ist; der 
Sachverhalt der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. 
Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der 
Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden sind

Öffentliche Bekanntmachung:
Betriebssatzung für den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung 
Oberried“ wie folgt:
Aufgrund von § 3 Absatz 2 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) in 
Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
(GemO) hat der Gemeinderat der Gemeinde Oberried am 22.09.2015 
folgende Betriebssatzung beschlossen:

§ 1
Gegenstand des Eigenbetriebs
(1)Die Abwasserbeseitigung der Gemeinde Oberried wird ab dem 
01.01.2015 als Eigenbetrieb geführt. Der Betrieb wird nach dem 
Eigenbetriebsgesetz, den Bestimmungen dieser Satzung und nach 
der Satzung der Gemeinde Oberried über die öffentliche Abwas-
serbeseitigung (Abwassersatzung – AbwS) in der jeweils geltenden 
Fassung geführt.
(2)Zweck des Eigenbetriebs ist es, das Abwasser im Gebiet der Ge-
meinde Oberried im Rahmen der bundes- und landesrechtlichen 
Normen und der Abwassersatzung den Grundstückseigentümern 
abzunehmen, zu sammeln und der Reinigung in der Kläranlage des 
Abwasserzweckverbandes Breisgauer Bucht zuzuleiten. Der Betrieb 
der Kläranlage gehört ebenfalls zum Zweck des Eigenbetriebs.
(3)Der Eigenbetrieb kann alle seinen Betriebszweck fördernden oder 
ihn wirtschaftlich berührenden Geschäfte betreiben. Der Eigenbe-
trieb darf keine Gewinne erwirtschaften.

§ 2
Name des Eigenbetriebs
Der Eigenbetrieb führt die Bezeichnung „Abwasserbeseitigung 
Oberried“.

§ 3
Stammkapital
Der Eigenbetrieb arbeitet ohne Stammkapital.

§ 4
Verwaltungsorgane des Eigenbetriebs
Verwaltungsorgane des Eigenbetriebs sind der Gemeinderat und 
der Bürgermeister.

§ 5
Betriebsleitung
Für den Eigenbetrieb wird keine Eigenbetriebsleitung bestellt.

§ 6
Aufgaben des Gemeinderats
(1)Der Gemeinderat entscheidet, soweit hierfür nicht der Bürger-
meister zuständig ist, über alle Angelegenheiten des Eigenbetriebs. 
Er entscheidet über
1. den Erlass von Satzungen, die den Eigenbetrieb betreffen,
2. die Feststellung und Änderung des Wirtschaftsplanes,
3. die allgemeine Festsetzung von Abgaben und Tarifen,
4. die wesentliche Erweiterung, Einschränkung oder Aufhebung des
Eigenbetriebs, die Beteiligung des Eigenbetriebs an wirtschaftlichen
Unternehmen sowie den Beitritt zu Zweckverbänden und den Aus-
tritt aus diesen sowie die Übernahme weiterer Aufgaben,
5. die Umwandlung der Rechtsform des Eigenbetriebs oder von
wirtschaftlichen Unternehmen, an denen der Eigenbetrieb beteiligt 
ist,
6. die Übernahme von Bürgschaften und Verpflichtungen aus
Gewährverträgen und die Bestellung anderer Sicherheiten,
7. die Aufnahme von Darlehen bei der Gemeinde oder bei Dritten 
und die Hingabe von Darlehen des Eigenbetriebs an die Gemeinde,
8. die Bewilligung von nicht im Wirtschaftsplan einzeln ausgewie-
senen Freigebigkeitsleistungen je über 1.000 € im Einzelfall und die 
Annahme von Schenkungen,
9. die Einbringung gemeindeeigener Grundstücke in das Sonderver-
mögen des Eigenbetriebs sowie den Erwerb, die Veräußerung und 
die dingliche Belastung von Grundstücken und grundstücksglei-
chen Rechten, wenn der Wert im Einzelfall 10.000 € übersteigt,
10.Verträge über die Nutzung von Grundstücken oder beweglichem 
Vermögen bei einem jährlichen Miet- oder Pachtwert von über 1.000 
€ im Einzelfall,
11.die Planung und Ausführung von Vorhaben (Lieferung, Leistung, 
Kauf, Verkauf ) des Vermögensplans, wenn das Vorhaben einen Auf-
wand von mehr als 10.000 € im Einzelfall verursacht,
12.die Zustimmung von Planüberschreitungen im Vermögensplan 
und die Zustimmung von erfolgsgefährdenden Mehraufwendungen 
des Erfolgsplans, sofern sie 2.500 € übersteigen,
13.die Stundung von Forderungen im Einzelfall:
a) in unbeschränkter Höhe über eine Dauer von 3 Monaten hinaus,
b) bei Beträgen bis zu 6.000 € bei einer Dauer über 6 Monaten hin-
aus,
14.den Verzicht auf fällige Ansprüche des Eigenbetriebs und die
Niederschlagung solcher Ansprüche, die Führung von Rechtsstrei-
tigkeiten und den Abschluss von Vergleichen, wenn der Verzicht 
oder die Niederschlagung, der Streitwerte oder bei Vergleichen das 
Zugeständnis der Gemeinde im Einzelfall mehr als 2.500 € übersteigt,
15.den Abschluss von Verträgen, die für die Gemeinde von erhebli-
cher wirtschaftlicher Bedeutung sind,
16.die Bestellung von Vertretern in die Organe von Unternehmen 
und öffentlich-rechtlichen Körperschaften, an denen der Eigenbe-
trieb beteiligt oder bei denen er Mitglied ist,
17.die Rückzahlung von Eigenkapital an die Gemeinde,
18.die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses, die Entschei-
dung über die Verwendung des Jahresgewinns und die Behandlung 
des Jahresverlustes, die Verwendung der nach § 14 Abs. 3 EigBG ein-
geplanten Finanzierungsmittel,
19.die Entlastung des Bürgermeisters,
20.die Bestimmung des Abschlussprüfers,
21.die Ernennung, Einstellung, Entlassung und sonstige personal-
rechtlichen Entscheidungen von Beschäftigten und Beamten des Ei-
genbetriebs mit Ausnahme von Aushilfsbeschäftigten, Praktikanten 
und anderen in Ausbildung stehenden Personen,

§ 7
Betriebsausschuss
Es ist kein Betriebsausschuss gebildet. Gemäß § 9 Abs. 3 EigBG ent-
scheidet somit der Gemeinderat über die dem Betriebsausschuss 
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kraft Gesetzes zugewiesenen Aufgaben, soweit diese nicht dem 
Bürgermeister durch diese Satzung ganz oder teilweise übertragen 
werden.

§ 8
Aufgaben des Bürgermeisters
(1)Der Bürgermeister leitet den Eigenbetrieb, soweit im Eigenbe-
triebsgesetz oder in dieser Satzung nichts anderes bestimmt ist. Ihm 
obliegt insbesondere die laufende Betriebsführung. Dazu gehören 
die Bewirtschaftung der im Erfolgsplan veranschlagten Aufwendun-
gen und Erträge, der Vollzug des Vermögensplans sowie alle sonsti-
gen Maßnahmen, die zur Aufrechterhaltung des Betriebs notwendig 
sind, insbesondere der Einsatz des Personals, die Anordnung von 
Instandsetzungsarbeiten, laufende Netzerweiterungen und die Be-
schaffung von Vorräten im Rahmen einer wirtschaftlichen Lagerhal-
tung.
(2)In dringenden Angelegenheiten, die nach dem Gesetz oder Sat-
zung in der Zuständigkeit des Gemeinderates sind, deren Erledigung 
jedoch nicht bis zu einer ordnungsgemäß einberufenen Gemeinde-
ratssitzung aufgeschoben werden kann, entscheidet der Bürger-
meister anstelle des Gemeinderats. Die Entscheidung und ihre Grün-
de sind dem Gemeinderat unverzüglich mitzuteilen.
(3)Der Bürgermeister ist im Rahmen seiner Zuständigkeit für die 
wirtschaftliche Führung des Eigenbetriebs verantwortlich.
(4)Der Bürgermeister vollzieht die Beschlüsse des Gemeinderats.
(5)Der Bürgermeister ist Vorgesetzter, Dienstvorgesetzter und obers-
te Dienstbehörde für alle Bediensteten des Eigenbetriebs.

§ 9
Wirtschaftsjahr
(1)Wirtschaftsjahr des Eigenbetriebs ist das Kalenderjahr.
(2)Vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres legt der Bürgermeis-
ter dem Gemeinderat einen Wirtschaftsplan zur Feststellung vor. 
Innerhalb von 7 Monaten nach Ende des Wirtschaftsjahres ist dem 
Gemeinderat ein Jahresabschluss und ein Lagebericht vorzulegen.

§ 10
Inkrafttreten
Diese Satzung tritt zum 01. Januar 2015 in Kraft.

Oberried, 10.03.2015
Klaus Vosberg, Bürgermeister

Hinweis: Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvor-
schriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) 
oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung 
wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich 
innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung ge-
genüber der Gemeinde Oberried geltend gemacht worden ist; der 
Sachverhalt der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. 
Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der 
Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden sind.
 
 

Beirat für Menschen mit Behinderung für den 
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 
Sozialpolitischer Arbeitskreis im Kreisverband Breisgau-Hoch-
schwarzwald   
Zu unserer Veranstaltung mit dem Beauftragten der Landesregie-
rung für die Belange von Menschen mit Behinderung in Baden-
Württemberg, Herrn Gerd Weimer ,laden wir Sie herzlich ein auf: 
am Dienstag, 24. März 2015 um 16:00 Uhr in Bötzingen a. K. im ev. 
Gemeindesaal (Hauptstraße 44, neben der Kirche) Anschließend Ge-
legenheit für Fragen und Diskussion. 
Der Veranstaltungsort ist barrierefrei zu erreichen. 
 
 
 

 
 

Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald: Infor-
mationsveranstaltung „Bauliche Lösungen in 
der Landwirtschaft und deren Finanzierung“ 
Donnerstag, 19. März,  19:30 Uhr, Jägerhaus, Postplatz 1-2 in Titisee-
Neustadt, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 
Thema: Die schwierigen topografischen Rahmenbedingungen im 
Schwarzwald und die geänderten Voraussetzungen in der neuen 
Förderperiode. 
 
 

Hinweise des Landratsamtes zur Gesetzeslage: 
Keine Dünge- und Pflanzenschutzmittel im 
Gewässerrandstreifen 
An Gewässern mit Gewässerrandstreifen gilt nach § 29 des Wasser-
gesetzes ein generelles Verbot des Einsatzes und der Lagerung von 
Dünge- und Pflanzenschutzmitteln im Bereich von fünf Metern ab 
Böschungsoberkante. 
Ausgenommen sind Gewässer von wasserwirtschaftlich untergeord-
neter Bedeutung, insbesondere kleinere Gewässer, die nicht ständig 
Wasser führen, wie zum Beispiel Be- und Entwässerungsgräben, 
Straßenseitengräben oder Wasserstaffeln in Weinbergen. 
 
Genaue Infos finden Sie auf der Homepage der Landesanstalt für 
Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg: 
www.lubw.baden-wuerttemberg.de. In Zweifelsfällen kann der 

Stellenausschreibung 
Die Gemeinde Stegen sucht zum 1. Juni 2015 oder später 
 

eine(n) Hausmeister/in (100%) 
 
u. a. für das Rathaus, die Grundschule, die Kageneckhalle und die 
kleine Turnhalle in Stegen-Ort 
 
Ihre Aufgaben: 
-   Verantwortlichkeit für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit der 

gemeindeeigenen Gebäude und Anlagen 
-   Ausführung kleinerer Reparaturen 
-    Überwachung der technischen Anlagen (z. B. Heizungs-, Lüf-

tungs-, Sanitär- und Elektroanlagen) 
-    Hallenaufsicht bei Veranstaltungen abends und auch an Wo-

chenenden 
 
Ihr Profil: 
-   Abgeschlossene Berufsausbildung im Bau- bzw. Bauhauptge-

werbe (vorzugsweise Elektro, Sanitär, Heizung, Lüftung) und 
Berufserfahrung im handwerklichen oder technischen Bereich 
oder Abschluss einer handwerklichen oder technischen Aus-
bildung und mehrjährige Berufserfahrung als Hausmeister/in 
bzw. im haustechnischen Bereich 

-    EDV-Kenntnisse, Kenntnisse in Gebäudetechnik bzw. Gebäude-
leittechnik und handwerkliches Geschick sind wünschenswert 

-   Selbstständiges Arbeiten, Kommunikations- und Teamfähigkeit 
 
Unser Angebot: 
-   Ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnisse in Entgeltgruppe 

5 Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) mit allen übli-
chen Sozialleistungen 

-   Eine selbstständige und vielseitige Tätigkeit 
-  Betrieblichen Gesundheitsschutz und betriebliches Gesund-

heitsmanagement 
 
Haben Sie Interesse? Weitere Informationen erteilt Ihnen gerne 
Herr Link, Tel. 07661 396923. 
Bitte senden Sie Ihre schriftliche Bewerbung bis spätestens 22. 
März 2015  an das Bürgermeisteramt Stegen, Dorfplatz 1, 79252 
Stegen. Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung und Be-
fähigung vorrangig berücksichtigt. 
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Fachbereich Wasser und Boden des Landratsamtes als Untere Was-
serbehörde Auskunft erteilen. 
 
An allen Gewässern, einschließlich der Gewässer von untergeordne-
ter Bedeutung, müssen die Anlieger die Düngeverordnung beach-
ten. Hier gilt im Regelfall ein Mindestabstand von drei Metern zur 
Böschungsoberkante. Direkte und indirekte Einträge in Gewässer 
sind in jedem Fall zu vermeiden. Die Einzelregelungen können dem 
„Merkblatt zur Düngeverordnung“ entnommen werden: www.land-
wirtschaft-bw.info, Überschrift „Arbeitsfelder“. 
 
 

Polizeiposten Kirchzarten 
Nach  zahlreichen Einbrüchen im Dreisamtal zwischen Oktober und 
Dezember 2014,  wurde im Februar 2015 eine Tätergruppierung aus 
dem Kirchzartener Bereich ermittelt, festgenommen und inhaftiert.  
Obwohl aufgrund dessen die  Einbruchzahlen im Dreisamtal zurück 
gegangen sind, möchte der Polizeiposten Kirchzarten die Bevölke-
rung im Dreisamtal darum bitten, auch künftig wachsam zu bleiben 
und verdächtige Wahrnehmungen unverzüglich unter folgenden 
Rufnummern mitzuteilen:
 
in dringenden Fällen: 110 / zur Nachtzeit und an Wochenenden: 
Polizeirevier Freiburg-Süd: 0761/882-4421 / Mo-Fr von 07:30 – 
16:30 Uhr: Polizeiposten Kirchzarten: 07661/97919-0  
 
Darüber hinaus möchte die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle und 
der Polizeiposten Kirchzarten Ihnen Verhaltenshinweise zur Vermei-
dung weiterer Einbrüche geben. Diese sind in Form einer 5-teiligen 
Schriftreihe auf der Internetseite: 

http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/110970/frei-
burg-polizeipraesidium/ 
Dort können sie die Schriftenreihe unter dem Suchbegriff „was nun 
Herr Kommissar“ abrufen. 
 
 

Fahrgastbeiräte für den regionalen ÖPNV  
gesucht! 
Der Fahrgastbeirat – das unabhängige Bindeglied zwischen Fahrgäs-
ten im ÖPNV und den Verkehrsunternehmen im Regio-Verkehrsver-
bund Freiburg (RVF) sucht neue Mitglieder. 

Interessierte können sich im Internet unter www.rvf.de informieren 
und bis 31. März 2015 bewerben. Bewerbungscoupons liegen eben-
falls bei den SBG KundenCentern in Freiburg und Neustadt, dem VAG 
pluspunkt, im DB-Reisezentrum am Hauptbahnhof Freiburg und den 
Verkaufsstellen der SWEG in Endingen und Müllheim aus. 
 
 

Altpapiersammlung des DRK-Oberried 
Die nächste Altpapiersammlung des DRK ist am Freitag, 20., und 
Samstag, 21. März, es werden aber keine Altkleider eingesammelt. 
Am Bauhof der Gemeinde Oberried befindet sich das ganze Jahr 
über ein Altkleidercontainer. 

Bereits am Freitag wird ab 16.00 Uhr teilweise das Altpapier einge-
sammelt. Am Samstag fährt das DRK jedoch nochmals komplett 
durch alle Straßen. 

In St. Wilhelm und Hofsgrund wird keine Straßensammlung durch-
geführt, in St. Wilhelm kann das Altpapier entlang der Feldbergstra-
ße und beim Schulhaus abgelegt werden. In Hofsgrund wird bei 
Sport-Rees eine gemeindeeigene Garage ab Donnerstag geöffnet 
sein. Wir bitten, kein Sammelgut am Kindergarten abzustellen. Für 
das Vorbeibringen am Sammeltag beim SPORTPLATZ in Oberried ist 
das DRK sehr dankbar. 

Kath. Frauengemeinschaft Hofsgrund 
Das Palmen basteln hat bei uns in der Pfarrgemeinde schon lan-
ge Tradition und es wäre schön wenn viele sich dazu entschließen 
könnten bei uns mitzumachen. 
Wir treffen uns am Montag 23. März  ab 18.30 Uhr im Pfarrsaal.  
Wer Krepppaier benötigt kann sich gerne bei Ulrike Flamm Tel.552 
melden. Das Grünzeug muss jeder selber mitbringen. 
 
Unser nächster Spiele Nachmittag ist am Montag den 30. März 
2015 um 14 Uhr im Pfarrsaal.  
Zu unseren Veranstaltungen laden wir ganz herzlich ein. 
 
 

S p o r t f r e u n d e O b e r r i e d e.V. 
Fr., 13.03.15, 18.00 Uhr: SG Oberried B Junioren - Alem. Zähringen 
So., 15.03.15,  12.30 Uhr: SF Oberried II - DJK Heuweiler I
   15.00 Uhr: SF Oberried I - SC Wyhl I 
 
 

Trachtengruppe Oberried e.V. 
Zur Jahreshauptversammlung am Freitag, 20. März 2015, 20.00 
Uhr, im Gasthaus Schützen laden wir alle unsere Mitglieder, die 
Gemeinde- und Ortschaftsräte, die Vorsitzenden der Oberrieder Ver-
eine, sowie alle am Vereinsgeschehen der Trachtengruppe Interes-
sierten, herzlich ein. 
 
Tagesordnung: 
1. Begrüßung 
2. Totenehrung 
3. Geschäftsbericht 
4. Kassenbericht 
5. Bericht der Kassenprüfer 
6. Bericht des 1. Vorsitzenden 
7. Entlastung des Gesamtvorstandes 
8. Verschiedenes 

Freitag, 13.3. 2015, 15.00 - 18.00 Uhr 
•	 Die B-Jugend der Sportgruppe Kirchzarten-Oberried bietet Ap-

felstrudel, Kaffee, Kuchen und Getränke an.
•	 Sticken für Kinder mit Frau Radu
•	 Tauschbücherei geöffnet
•	 Beratungsangebot der Bürgergemeinschaft: 15.00 - 16.00 Uhr

 

Landfrauenverein Oberried 
Am Mittwoch, 11.03.2015 und 18.11.2015, findet jeweils um 20 Uhr 
ein Rot-Kreuz-Kurs für Landfrauen im Wilhelmitensaal statt. 
 
 

Kindergarten Hofsgrund 
Während  des Markttags in der Klosterschiire am Freitag, 28. März 
2014, von 14 –  17 Uhr  bieten die Eltern vom Kindergarten Hofs-
grund Kaffee, Kuchen und  Getränke an. Kleine Osterbasteleien der 
Kinder und Selbstgemachtes der  Eltern stehen zum Verkauf bereit. 
Der Erlös ist für die Kinder unserer  Einrichtung gedacht. 
Über Ihre Unterstützung freuen sich ganz besonders die Kinder, aber 
auch die Eltern. 
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Termine 
Sonntag, 15. März 
ab 14:30 Uhr:Musikalischer Sonntagnachmittag auf dem Linden-
berg 
mit der Kindertrachtengruppe und dem ‚Landfrauenchörle‘ aus St. 
Peter 
Ort: Buchenbach, Pilgergaststätte ‚Maria Lindenberg‘, Lindenberg-
straße 25 a, 
Kosten: Eintritt frei - freiwillige Spenden werden dankbar angenom-
men 
Tischreservierung: Pilgergaststätte Lindenberg, Tel. 07661/ 981 989 
 
21.-22. März 
Fahrtechnik Seminar für Einsteiger und Freizeitfahrer - Spaß 
und Genuss beim Mountainbiken  
*2 speziell ausgelegte Fahrtechnik Kurse vormittags ca. 2-3 Stunden 
*2 speziell ausgelegte Touren mit Umsetzung der Fahrtechnik ca. 2-3 
Stunden
*Workshop / Pannenhilfe / kleine Reparaturen ca. 1-2 Stunden nach 
der Tour am Samstag 
Anmeldung	 erforderlich: WSM Weiss Sportsmarketing, Tel. 07661 / 
907 796, 
www.weiss-sportsmarketing.de, Kosten: 70 € für einen Tag, 130 € für 
beide Tage (ohne Übernachtung) 
 
Regelmäßige Termine 
 
Montags: 
Ab 16 Uhr (auch später möglich): Schneeschuhtour zu den Wetter-
buchen  am Schauinsland 
Wir laufen mit Schneeschuhen (je nach Schneelage auch ohne) 
zu den Wetterbuchen am Schauinsland. Es gibt viel zu erzählen! 
Schneeschuhe und -stöcke können vor Ort ausgeliehen werden. 
Treffpunkt: Haus Silberdistel, Hofsgrund, Dorfstraße 11 Anmeldung	
und	Infos: bis spätestens Vorabend: 
Ursel Lorenz: Tel. 07602/ 512. www. natourpur-schauinsland.de Preis: 
auf Anfrage (auch für Gruppen) Kinder bis 12 J. frei. Weitere Termine 
und Touren sind gerne möglich. 
 
Dienstags: 
09:30-12:30 Uhr: Lama Trekking Begleitet von unseren Lamas wan-
dern wir über unseren Hofberg und genießen zwischendurch, außer 
dem herrlichen Panoramablick ins Dreisamtal, eine kleine Stärkung 
vom Hof. Auf dem Rückweg kehren wir zur Kaffeepause in den Land-
gasthof ‚Zum Rössle’ in Dietenbach (Kirchzarten) ein. 
Treffpunkt: Ruhbauernhof, Kirchzarten, Dietenbach 9, 
Kosten: 12 € pro Pers., 40 € pro Familie (4-5 Pers.), ohne Einkehr 
Anmeldung	 und	 Infos: Familie Maier, Tel. 07661/ 61 920, per Mail: 
mm.maier@t-online.de 
 
Mittwochs: 
14-16 Uhr: Ponyreiten auf der Fancy-Farm
Gemeinsames Pflegen der Ponys und Pferde; geführter Ausritt um 
die Weiden und Bäche der Fancy-Farm.
Ort: Fancy-Farm, Schütterleshof, Am Pfeiferberg 4. Bei	 Fragen: Ute 
Harre, Tel. 0171/ 4 479 607 oder 
E-Mail: uteharre@gmx.de Kosten:	  13 €.   Eine Anmeldung ist nicht 
erforderlich 
 
witterungsabhängig 
10 Uhr: Schneeschuh Tour: Nach einer kurzen Einweisung starten 

wir in eine zauberhafte Winterlandschaft. Geführte Tour – ca. 2 bis 2 
½ Stunden, anschließend Glühwein. 
Treffpunkt: Schneesportschule Schauinsland in Oberried-Hofsgrund, 
Silberbergstraße 35. 
Kosten: 20 € pro Person inkl. Ausrüstung. 
Anmeldung: Schneesportschule Schauinsland, Georg Rees Tel. 
07602/ 288. 
 
Donnerstags: 
ca. 16:30-18 Uhr (variabel!): Schneeschuh-Tour zum Sonnenunter-
gang am Schauinsland 
Wir laufen (je nach Schneelage auch ohne Schneeschuhe) dem Son-
nenuntergang entgegen und haben stets eine herrliche Aussicht 
zum Rheintal und den Vogesen. Schneeschuhe und Stöcke können 
gerne vor Ort ausgeliehen werden. Treffpunkt: Haus Silberdistel, 
Hofsgrund, Dorfstraße 11 Anmeldung	und	Infos: bis spätestens Vor-
abend: Ursel Lorenz: Tel. 07602/ 512. www. natourpur-schauinsland.
de. Preis: auf Anfrage (auch für Gruppen) Kinder bis 12 J. frei. Weitere 
Termine und Wanderungen sind gerne möglich. 
 
20:30 Uhr: Skatabend Der Skat-Club ‚Herz Dame Dreisamtal‘ spielt 
jeden Donnerstag (bei Feiertagen am Mittwoch). Gäste sind jeder-
zeit herzlich willkommen. 
Ort: Gasthaus ‚Alte Post‘, Bahnhofstraße 38, Weitere Infos: Fritz Thie-
sen, Tel. 07661/ 4724 
 
Freitags: 
10-10:40: Wichteltreff Für alle Kinder unter drei – und DU bist auch 
dabei! 
Es werden Kinderlieder gesungen, Kniereiterspiele gemacht und Bü-
cher angeschaut. Für alle Mamis, die ihren kleinen Zwergen musika-
lische Unterhaltung bieten möchten. Eileen Heizmann freut sich auf 
singlustige Mamis und viele neue Babyfreundschaften... 
Ort: Altes Rathaus- Burger Platz, Höllentalstraße 56. Weitere Infos: Ei-
leen Heizmann, Tel. 07661/ 9 361 150. 
Witterungsabhängig! 
14:30-ca. 18 Uhr: Segway Tour Dreisamtal
Nach kurzer Einweisung geht’s los in Richtung Himmelreich und 
Burgruine Wiesneck, weiter durch Burg am Wald, Burg-Höfen nach 
Kirchzarten Ortsmitte (Pause), weiter nach Dietenbach, Geroldstal, 
Weilersbach und dann hoch zum Giersberg (Pause mit Einkehr), 
zurück rollen wir über Burg-Höfen zur Rainhofscheune. Mindestteil-
nehmerzahl: 3 Personen. 
Treffpunkt: Rainhofscheune, Höllentalstraße 96, Anmeldung: bis Mitt-
woch, 12 Uhr: Segway Point Freiburg, Tel. 0761/ 15 648 135, www.
gr-oove.de, Kosten: 79 € pro Person (Kartenvorverkauf in der Tourist-
Info) 
 
16-18 Uhr:  Ponyreiten auf der Fancy-Farm
Gemeinsames Pflegen der Ponys und Pferde; geführ
er Ausritt um die Weiden und Bäche der Fancy-Farm.
Ort: Fancy-Farm, Schütterleshof, Am Pfeiferberg 4. Bei	 Fragen: Ute 
Harre, Tel. 0171/ 4 479 607 oder 
E-Mail: uteharre@gmx.de Kosten:	 13 €.  Eine	Anmeldung	ist	nicht	er-
forderlich
 
Samstags:
10-12 Uhr: Ponyreiten auf der Fancy-Farm
Gemeinsames Pflegen der Ponys und Pferde; geführter Ausritt um 
die Weiden und Bäche der Fancy-Farm.
Ort: Fancy-Farm, Schütterleshof, Am Pfeiferberg 4. Bei	 Fragen: Ute 
Harre, Tel. 0171/ 4 479 607 oder 
E-Mail: uteharre@gmx.de Kosten:	 13 €.  Eine	Anmeldung	ist	nicht	er-
forderlich 

 
Täglich: 
Kutschfahrt im Dreisamtal: Wir spannen an – Sie spannen aus! 
Wir organisieren Ihr unvergessliches und persönliches Schwarzwald-
Erlebnis. 
Familie Rombach, Tel. 07661/ 1538 oder 0151/ 57 281 079 
Bauernhofmuseen: 
Hansmeyerhof mit dem Alemanne-Stüble in Buchenbach-Wagen-
steig. 
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Gerne können Besuchstermine telefonisch vereinbart werden: Fami-
lie Schmidt , Tel. 07661/ 99 298. 
Weitere Informationen erhalten Sie auch im Internet unter www.
hansmeyerhof.de 
 
Heimatstüble, Ortsverwaltung Zastler, Talstraße 27 
Kleines ,schnuckliges ‚Stüble’ mit liebevoll platzierten alten Sehens-
würdigkeiten. 
Öffnungszeiten: Montags von 18 bis 20 Uhr 
Gerne können Besuchstermine telefonisch vereinbart werden: Tel. 
07661/ 989 077 oder 07661/ 5038. 
 
Alte Säge  in Zarten 
Gerne können Besuchstermine telefonisch vereinbart werden: Frau 
Bludau: Tel. 07661/ 61 327. 
Weitere Informationen erhalten Sie auch im Internet unter www.
buergerverein-zarten.de 
 
Schniederlihof in Oberried-Hofsgrund, Gegendrumweg 3, Tel. 0170 
/ 3 462 672 November bis April geschlossen! 
 
Vorsicht bei der Abfahrt! – Konzert des Akkordeon-Club Kirch-
zarten 
Samstag, 21. März, 20 Uhr, Kurhaus Kirchzarten 
KARTENVORVERKAUF IN DER TOURIST-INFO 
 
Die NACHT IM Tal - Schürzenjäger & Gäste 
Sonntag, 13. September, ab 13:30 Uhr, St. Wilhelm, Gasthaus zur Lin-
de ‚Napf‘ KARTENVORVERKAUF IN DER TOURIST-INFO 
 
Besuchen Sie uns auf der Messe am Stand der Schwarzwaldregion	
Freiburg,	Halle 1 CFT Freizeitmesse in Freiburg: 13.-15. März 
 
Weitere Informationen zu Veranstaltungen im Dreisamtal finden 
Sie im Online-Veranstaltungskalender auf www.dreisamtal.de, im 
‚iPunkt Dreisamtal’ oder bei der Tourist Info, Tel. 07661/  907 980 
Die Tourist-Info ist von Montag bis Freitag von 9:30 bis 13 Uhr ge-
öffnet 
 
 

Volkshochschule Dreisamtal: Kurse in Oberried 
Rücken-Yoga  
Doz: Andrea Steiger 
Kurs-Nr.: Z 30134-O, 18.00 – 19.30 Uhr, 
Und   Z 30135-O, 19.45 – 21.15 Uhr. 
Beginn: 20. April 2015  
Ort: Klosterscheune, Oberried, Ratsstube, 10 Termine, 67,- Euro  

Hatha – Yoga – auch für Senioren  
Doz.: Astrid Tappert, Kurs-Nr.: Z 30119 – O, 9.00 -10.30 Uhr, Ort: Klos-
terscheune, Oberried, Bürgersaal 
Di. 10.03.15, 10 Termine, 67,- Euro  

Vinyasa Yoga und Funktionsgymnastik  
Doz: Stefanie Zähringer, Kurs-Nr.: Z30137 – O, 9.00 – 10.00 Uhr, Ort: 
Klosterscheune, Oberried, Bürgersaal 
Mi. 11.03.15, 12 Termine, 64,- Euro  

Wiedereinsteiger Englisch – Niveau A2  
Doz: Christine Pfeiler, Kurs-Nr.: Z40671-O, 19.00 – 20.30 Uhr, Ort: Klos-
terscheune, Oberried, Riegelstube 
Mi. 11.03.15, 14 Termine, abhängig von der Teilnehmerzahl, Von 117 
/5TN bis 78 / 8TN 
 
Gymnastik für Mutter / Vater und Kind  
Doz: Dorothea Glaser 
Kurs-Nr: Z30225-O für 2 Jährige, 15.15 – 16.15 Uhr, 
Kurs-Nr: Z30226-O für 3 Jährige, 16.15  - 17.15 Uhr, 
Kurs-Nr:Z30227-O für 3,5 Jährige, 17.15 – 18.15 Uhr 
Ort: Grundschule, Oberried, Goldberghalle, Do. 12.03.15, 12 Termine, 
45,- Euro 

Sport zum Feierabend  
Doz: Sybilla Wadewitz, Kurs-Nr: Z30326-O, 19.15 – 20.15 Uhr, Ort: 
Grundschule, Oberried, Goldberghalle 
Do:12.03.15, 10 Termine, 50,- Euro 
 
Praxisabend Grüne Smoothies „Frühlingsfit“  
Doz: Jutta Schulz, Heilpraktikerin, Kurs-Nr: Z30726-O, 19.00-21.00 
Uhr, Ort: Haus Rees, Hofsgrund, Rundweg 15, Fr. 20.03.15,  15,- Euro 
 
 

Kath. Kindergarten Hofsgrund 
Die Kinder die ab Juli 2012 - einschl. Juli 2013 geboren sind und 
unsere Einrichtung besuchen wollen können gerne am Di. 17. , Do. 
19.und Fr. 20. März 2015  in der Zeit von 11.30 Uhr – 13.00 Uhr  tele-
fonisch unter der Nr. 015110081515 angemeldet werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ulrike Flamm 
 
 

Schwarzwaldverein, Ortsgruppe Dreisamtal-
Kirchzarten 
Donnerstag, 19.03.:  Eine Vorfrühlingswanderung durch die Re-
ben zum „Michaelsbergle“ bei Riegel. 
Eichstetten - Silberbrunnen - Frohntaleck - Michaelsberg - Riegel,  
Rucksackvesper mit Einkehr. 
Treffpunkt: Bahnhof Kirchzarten (Regiokarte) 9:15 Uhr, Gehzeit: 
ca. 4 Std.,Länge: ca. 12 km, Schwierigkeitsgrad:mittel, Höhenmeter: 
ca. 120 m, Führung: Albert Schneider (07661-6 13 48) 
 
 

Burger Kinderhaus: Kinderkleidermarkt 
Am Samstag, 21. März 2015, 10.00 – 12.30 Uhr, findet in der Turnhal-
le im Burger Kinderhaus (Keltenring/Burg Birkenhof) in der Zeit von 
10.00 - 12.30 Uhr ein sortierter Kinderkleidermarkt mit Spielgeräten 
statt (Kaffee und Kuchen) 
Falls Sie Interesse an einem Verkauf Ihrer Kinderkleidung haben, 
melden Sie sich bitte bis zum 18.03.2015 bei Y. Rüther, elternbeirat-
burgerkinderhaus@gmail.com. 
20 % des Erlöses gehen an das Burger Kinderhaus, davon tragen 10 
% die Käufer und 10% die Verkäufer. Kinder können ihre Spielsachen 
draußen im Eingangsbereich verkaufen, ohne Abzüge. 

 

Kneipp-Verein Kirchzarten e.V. 
Vortrag: „Prävention und Therapie von Diabetes durch richtige Ernäh-
rung“ mit Frau Dr. Silke Bauer, Dipl. Ökotrophologin am 17.03.2015, 
Dienstag, 19.30 Uhr, Hotel-Restaurant Fortuna, Kirchzarten 
Eintritt: frei für Mitglieder, Euro 5,00 für Nichtmitglieder
http://www.kneippverein-kirchzarten.de/ 

 

St. Märgen: Gemeinschaftskonzert  
der Akkordeon-Jugend 
Die „Akkordeon-ARGE Hochschwarzwald“ lädt am Sonntag, 15. März, 
um 14.30 Uhr in die Schwarzwaldhalle St. Märgen ein. Die Jugend-
Orchester der Vereine aus Neustadt, Saig, Hinterzarten, Breitnau, Löf-
fingen und St. Märgen gestalten einen „jungen und frischen“ Kon-
zert-Nachmittag. Das Akkordeonorchester „Chill Out“ e. V. St. Märgen 
bewirtet als Gastgeber mit Kaffee, Kuchen und Getränken! 

Infos auf www.chillout-hochschwarzwald.de 
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TC Grün-Weiß Kirchzarten 
Mitgliederversammlung 2015 am Donnerstag, 26. März 2015, 19:30 
Uhr in der Tennisklause, Oberrieder Straße 4, Kirchzarten 
Tagesordnung:  
1. Begrüßung 
2.  Tätigkeitsberichte des Gesamtvorstands 
 a. 1. Vorsitzender 
 b. 2. Vorsitzender 
 c. Kassenwart 
 d. Sportlicher Leiter 
 e. Jugendleiter 
3.  Bericht der Kassenprüfer 
4.  Entlastung des Vorstands und des Gesamtvorstands 
5.  Vorstellung und Genehmigung des Haushaltsplans 2015 
6.  Beratung und Beschlussfassung über vorliegende Anträge 
 a. Anpassung der Mitgliederbeiträge gem. Satzung §8.3 
7.  Verschiedenes 
 a. Termine 2015 
 b. Zutritt zur Klause – Schlüsselvergabe 
Anträge zur Tagesordnung sind bis spätestens 18.03.2015 schrift-
lich an den 1. Vorsitzenden (Karl-Heinz Lickert, Moosbachstraße 26, 
79256 Buchenbach, E-Mai : k-h.lickert@t-online.de) zu richten. 
 
 

Wandergruppe Stegen e. V.Frühjahrsmarkt am 
15. März in Stegen 
von 11.00 - 17.00 Uhr in der Kageneckhalle. Es gibt ein reichhaltiges 
Angebot an Osterdekorationen, Geschenkideen, Kunsthandwerk, 
Bilder, Schmuck und noch vieles mehr. Guter Mittagstisch, Kaffee 
und selbstgemachte Kuchen.  Herzlich willkommen  
 
 

Ferienfreizeiten SV Kirchzarten mit Neuheiten! 
Neben der bekannten Sport-Ferienfreizeit in den Sommerferien, 
wird es zusätzlich in den Pfingstferien ein viertägiges Feriencamp für 
Grundschulkinder geben. Außerdem bietet der SV Kirchzarten in der 
zweiten Sommerferien-Woche ein reines Fußballcamp für Kinder im 
Alter von zehn bis vierzehn Jahren an. 
SC Freiburg Jugendclub Fußballcamp,  06.04.-08.04.2015, Jahrgän-
ge 1999-2001
Anmeldung über www.scfreiburg.com àVerein à Engagement à Ju-
gendclub
SVK-Pfingst-Ferienfreizeit für Grundschulkinder,	26.05.-29.05.2015 
SVK-Sommer-Ferienfreizeit, 03.08.-07.08.2015, Jahrgänge 2001-2009 
SVK-Fußballcamp,  10.08.-14.08.2015, Jahrgänge 1999-2005 
Die Anmeldung zu den Ferienfreizeiten des SV Kirchzarten ist online 
unter www.svkirchzarten.de möglich! 
Achtung, die Teilnehmerzahlen sind begrenzt! 
 
 

Waldorfkindergarten „Wickel und Auflagen“ 
Der Waldorfkindergarten im Dreisamtal lädt ein zu einem Abend 
über Wickel und Auflagen am Donnerstag, den 19. März 2015 um 
2o Uhr, Friedrich-Husemann-Weg 1 in Buchenbach. Für die Materia-
lien bitten wir um einen kleinen Unkostenbeitrag. Begrenzte Räum-
lichkeiten – Anmeldungen daher bitte bis 16. März an Corinna Eiser-
mann, Tel. 07661/629 98 40. 
 
 

Evang. Heiliggeistgemeinde Kirchzarten mit 
Oberried 
Gottesdienste 
Samstag, 14.3.15 
15.30 Uhr Gottesdienst (Präd. M. Michler) in der Johanneskapelle 
beim Oskar-Saier-Haus 

Sonntag, 15.3.15, Evang. Gemeindezentrum, Schauinslandstr. 8, 
Kirchzarten, 10.00 Uhr Gottesdienst (Präd. M. Michler), KIndergottes-
dienst 
 
Weitere Veranstaltungen  
Ökumenische Bibelwoche 16.-18.3.2015  
Thema: „Von der Freiheit der Christen“. 
Drei Textabschnitte aus dem Brief des Apostels Paulus an die Ge-
meinde in Galatien stehen im Mittelpunkt der Betrachtung. 
 
Montag, 16.03.15, 19:30 Uhr: 
Thema: Der Wahrheit verpflichtet (Galater 1,1-24) 
(Pastoralreferent Franz Himmelsbach) 
 
Dienstag, 17.03.15, 19:30 Uhr: 
Thema: Vom Fluch befreit (Galater 3,1-18) 
(Pfarrer Stefan Boldt) 
 
Mittwoch, 18.03.15, 19:30 Uhr: 
Thema: Zur Freiheit berufen (Galater 5,1-26) 
(Diakon Bernhard Eiermann) 
Ort: Evangelisches Gemeindezentrum Kirchzarten, Schauinslandstr. 8 
 
Mittwoch, 18.3.2015, 
6.15 Uhr Ökumen. Morgengebet in der kath. Kirche St. Gallus 
 
Donnerstag, 19.3.15, Evang. Gemeindezentrum, Schauinslandstr. 8, 
Kirchzarten,
19.30 Uhr Taize-Andacht mit anschl. Beisammensein 
 
Musikalische Gruppen  (nicht in den Schulferien) 
 
Gospelchor:  montags, 18.30 – 20.00 Uhr im Ökumen. Zentrum, Ste-
gen, Dorfplatz 14, 
 
Kinderkantorei für Kinder ab 5 Jahren (im Alten Rathaus Burg, 
Höllentalstr.), mittwochs, 15.00 Uhr
Teilnehmerbeitrag: monatl. 10,00 €, Geschwister 5,00 €, Leiterin: Hei-
ke Alpermann-Stange 
Kammerorchester:   mittwochs um 20 Uhr im Ev. Gemeindezentrum 
Kirchzarten.  Infos Evang. Pfarramt, Tel. 07661/62010 
Kantorei: freitags um 20 Uhr im Ev. Gemeindezentrum Kirchzarten. 
Infos Evang. Pfarramt, Tel. 07661/62010 
 
Blaues Kreuz
freitags, 19.30 Uhr:   Gesprächsgruppe für Suchtabhängige und de-
ren Angehörige im Clubraum 
des Ev. Gemeindezentrums, Kontakt: Michael Schreier, 
Tel.07660/2127588, www.blaues- kreuz.de/freiburg 
 
Konzert:  
Ev. Gemeindezentrum Kirchzarten 
Sonntag, 15. März 2015, 17.00 Uhr 
 
UnerHÖRT! 
Vergessenes und Wiederentdecktes ...  
 
Zdenek Fibich:Quintett D-Dur op. 42 
Ernst von Dohnányi: Sextett C-Dur op. 37 
 
Es musiziert das CYPRIAN Ensemble Freiburg: 
Julien Laffaire, Klarinette; Marc Noetzel, Horn; 
Joh. Blumenröther, Violine; Ayano Kamei, Viola; 
Barbara Graf, Violoncello; 
Carl-Martin Buttgereit, Klavier 
 
Eintritt frei, Spenden erbeten 
 
 

Altenwerk - Kreuzweg, 20.03.2015 
Herzliche Einladung in die Kirche, um den Kreuzweg zu beten. 
14.30 Uhr. Anschließend Kaffeetrinken in der Schiire. 
Ihr Team vom Altenwerk 
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Informationen aus der Pfarrei Mariä Krönung  
In der Generalversammlung des Kirchenchores Mariä Krönung  
am 04. März 2015 wurde der gesamte Vorstandschaft für zwei Jahre 
neu gewählt. Er setzt sich nun zusammen aus: 
Elena Vosberg (1. Vorstand), Ralf Wachter (2. Vorstand), Friederike 
Livajic (Schriftführerin), Petra Rombach (Kassiererin) und Petra Cle-
ment (Beisitzer). Darüber hinaus wird Michaela Schrägle-Mayer die 
Vorstandschaft tatkräftig unterstützen. 
Die Mitglieder des Chores danken den ausscheidenden Vorständen 

Inge Doligkeit (1. Vorsitzende), Monika Jautz (Schriftführerin), Kor-
dula Gentner (Kassiererin), Heidi Gutmann (Beisitzer) und Hildegard 
Guy (Beisitzer). für das unermüdliche Engagement in den letzten 10 
Jahren. 
Herr Konrad Zähringer kann bereits auf 60  Jahre Mitgliedschaft im 
Oberrieder Kirchenchor zurückblicken und wurde in der Generalver-
sammlung für seinen Einsatz (Chorleiter, Organist, Mitglied in der 
Vorstandschaft) geehrt. 
 
Elena Vosberg, Vorsitzende 
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 Pfarrblatt 
   
             Mariä Krönung Oberried und  St. Laurentius Hofsgrund 
              Nr. 5 vom 14.03. bis 05.04.2015 

 
 
 
Neu denken- Veränderung wagen! 
Ein Neudenker und Revolutionär war Jesus von Nazareth. In seiner Grenzen überschreitenden Liebe hat er jeden 
einzelnen Menschen als Gottes Ebenbild und Teil der Schöpfung wertgeschätzt und durch sein Leben, seinen Tod und 
seine Auferstehung unsere Welt endgültig auf den Kopf gestellt.  
 
Neu denken- Veränderung wagen! 
Die Fastenzeit als Zeit der Umkehr und Neuausrichtung möge uns helfen, Gewohnheiten und Handlungen neu zu 
überdenken und zu verändern, damit ein gutes Leben für uns und für alle möglich ist. Im Einklang mit der Schöpfung zu 
leben, sie zu schützen und die globale Verantwortung wahrzunehmen, trägt zu einem gelingenden Leben bei.  
 
Neu denken- Veränderung wagen! 
Mit diesem Leitwort ruft Misereor die Kirchen, Politik, und Gesellschaft auf, über persönliches und gemeinschaftliches 
Handeln neu nachzudenken. Wir dürfen unsere Augen nicht vor den Ursachen und Auswirkungen des sich weltweit 
verändernden Klimas verschließen. Denken wir Schöpfung neu und wagen wir Veränderung, damit alle Menschen 
weltweit in Würde leben können. 
 
Neu denken- Veränderung wagen! 
Beispielsweise die Menschen, die an den Küsten der Philippinen leben, sind in ihrer Lebensgrundlage bedroht. 
Misereor unterstützt diese Menschen, damit sie ihr Leben am Meer weiterführen können und ihre Existenzgrundlage 
geschützt ist. Ihre Spende für Misereor macht deutlich: wir alle sind gemeinschaftlich verantwortlich für diese eine Welt. 
Unser Handeln und Tun wirkt sich auf das Leben der Menschen auf der anderen Seite des Erdplaneten aus. Papst 
Franziskus sagt dazu: „Eine einfache Lebensweise tut uns gut und macht es uns möglich, besser mit denen zu teilen, 
die bedürftig sind.“ 
 
Pfarrer Werner Mühlherr 
 
 
 
PFARRGEMEINDERATSWAHL am 14.03./ 15.03.2015  
 
Am Sonntag, 15.03.2015 sind Sie aufgerufen, den Pfarrgemeinderat  
der ab 01.01.2015 neu gebildeten Seelsorgeeinheit Dreisamtal auf die Dauer von fünf Jahren zu wählen. 
 
Öffnungszeiten des Wahllokals in Mariä Krönung, Oberried,  
Klosterplatz 3, Pfarrsaal  
(Eingang Klosterküche oder durch den Kreuzgang in der Kirche) 
Samstag, 14.03.2015 von 17.30 Uhr bis 20.30 Uhr  
Sonntag, 15.03.2015  von 9.30 bis 13.30 Uhr 
 
 
Öffnungszeiten des Wahllokals in St. Laurentius, Hofsgrund,  
Kirchweg 3, Martinssaal 
Sonntag, 15.03.2015 von 8.00 bis 12.00 Uhr 
 
Gegen 18.00 Uhr wird das Gesamtergebnis der Pfarrgemeinderatswahl unserer SE Dreisamtal im Kath. Gemeindehaus 
Kirchzarten bekannt gegeben. Hierzu sind Sie herzlich eingeladen.  
 
Nehmen Sie Ihr Wahlrecht wahr und Kommen Sie zur Wahl! 
 

Redaktionsschluss für das Pfarrblatt Nr. 6 vom 04.04.15 bis 26.04.2015 ist am Freitag, 27.03.2015 
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Informationen aus der Pfarrei Mariä Krönung und der Seelsorgeeinheit Dreisamtal 
 
Die Palmsonntagsliturgie am 29.03.2015 beginnt um 10.15 Uhr am Kindergarten, anschließend Prozession zur Kirche.  
Bei schlechtem Wetter beginnen wir im Pfarrsaal. Wir freuen uns über rege Teilnahme und viele Palmenträger und 
Palmenträgerinnen. Für den Palmsonntagsgottesdienst werden wieder Palmsträußchen angeboten.  
 
Der Kirchenchor Mariä Krönung lädt am Palmsonntag, 29.3.2015  nach dem Gottesdienst, herzlich zum 
Einfachen Essen in den Pfarrsaal ein. Es gibt leckere Nudelsuppe und verschiedene Puddingsorten als Nachtisch. 
Der gesamte Erlös kommt den Kindern unsrer Partnergemeinde in Mollendo, Peru, zu Gute.  
Wir freuen uns besonders auf die Familien mit ihren Kindern.  Herzlichst Ihr Kirchenchor Mariä Krönung 
 
In der Generalversammlung des Kirchenchores Mariä Krönung am 04. März 2015 war ein Tagesordnungspunk die Neuwahl der 
Vorstandschaft. 10 Jahre lenkten und prägten die Vorstände um Inge Doligkeit (1. Vorsitzende) die Geschicke des Kirchenchores. 
Weitere Vorstandsmitglieder waren Monika Jautz (Schriftführerin), Kordula Gentner (Kassiererin), Heidi Gutmann (Beisitzer) und 
Hildegard Guy (Beisitzer). Die Mitglieder des Chores danken für das unermüdliche Engagement. Die wunderbare Chor- und 
Vereinsgemeinschaft hat von diesem Einsatz gelebt und profitiert. Dann wurde der gesamte Vorstand für zwei Jahre neu gewählt.  
Er setzt sich nun zusammen aus: Elena Vosberg (1. Vorstand), Ralf Wachter (2. Vorstand), Friederike Livajic (Schriftführerin), Petra 
Rombach (Kassiererin) und Petra Clement (Beisitzer). Darüber hinaus wird Michaela Schrägle-Mayer die Vorstandschaft tatkräftig 
unterstützen. Herr Konrad Zähringer kann bereits auf 60 Jahre Mitgliedschaft im Oberrieder Kirchenchor zurückblicken und wurde 
in der Generalversammlung für sein großes Engagement (Chorleiter, Organist, Mitglied in der Vorstandschaft) mit einem 
Dankschreiben von Diözesanpräses Wolfgang Gaber. Die Chorgemeinschaft ehrte ihn mit stehenden Ovationen und einer 
Aufmerksamkeit. Der Kirchenchor dankt Konrad herzlich für sein Engagement und Mitgestalten über so viele Jahre hinweg.  
Den ausscheidenden Vorständen und den Geehrten wünschen der Chor und die Pfarrei weiterhin viel Freude in der 
Chorgemeinschaft und Gottes Segen.     Elena Vosberg, Vorsitzende 
 
Ein herzliches Dankeschön an Frau Inge Doligkeit, Heidi Gutmann, Monika Jautz, Cordula Gentner und Hildegard Guy für die 
langjährige Tätigkeit im Vorstand vom Kirchenchor. Vielen Dank für das Organisieren, Mitdenken  und Mitgestalten der 
verschiedensten Aktivitäten , das große Engagement und  für die viele Zeit zum Wohle der Sängerinnen und Sänger vom 
Kirchenchor, sowie für die ganze Pfarrgemeinde. Der neuen Vorstandschaft wünschen wir viel Freude und bedanken uns für die 
Bereitschaft diese Aufgabe zu übernehmen. Herrn Konrad Zähringer beglückwünschen wir zu seinem besonderen Jubiläum und 
danken auch ihm für sein mitsingen und sein Engagement im Kirchenchor, sowie für seine ebenfalls langjährige Tätigkeit als 
Organist in unserer Pfarrei. Allen Sängerinnen und Sängern viel Freude beim Singen und Gottes Segen.             

Pfarrer Werner Mühlherr     Gemeindeteam-Sprecherin Ursula Steiert 
 
Firmvorbereitung 2015  
Alle Jugendlichen der Jahrgänge 01.07.1999 bis 31.07.2001 aus den Pfarrgemeinden der Seelsorgeeinheit Dreisamtal, die sich auf 
die Firmung am 20. - 22. November vorbereiten wollen, sind mit ihren Eltern zu Informationstreffen zur Firmvorbereitung eingeladen. 
Orte und Zeiten in den einzelnen Pfarreien sind auf der Webseite www.kath-dreisamtal.de unter „Firmung 2015“ zu erfahren. Dort 
sind auch das Anmeldeformular und der Zeitplan der Firmvorbereitung erhältlich. Weitere Informationen bei Franz Himmelsbach, 
Pastoralreferent  
 
Sonntag, 15.03.2015: 19.00 Uhr Informationstreffen zur Firmvorbereitung 2015 
 
Gemeinde- und Sozialprojekte für jugendliche Firmanden gesucht! – Wer macht mit? 
Im Mai beginnt wieder die Firmvorbereitung in den einzelnen Pfarreien der Seelsorgeeinheit Dreisamtal. Sind Sie vielleicht 
interessiert, mit Ihrer Gemeindegruppe oder als Einzelner eine Aktion oder ein Projekt im sozialen Bereich für die Firmanden 
anzubieten? So können Sie – zeitlich begrenzt – zur Firmvorbereitung beitragen, indem Sie die Firmanden bei diesem Projekt oder 
der angebotenen Aktion begleiten. Denn die Firmvorbereitung lebt vom gelebten Zeugnis und Mittun von Gemeindemitgliedern.  
Es gibt viele zeitliche Möglichkeiten bis zur Firmung im November 2015! Sprechen Sie mich an oder schreiben Sie, wenn Sie eine 
Idee haben: Franz Himmelsbach, Pastoralreferent (E-Mail: franz-himmelsbach@kath-dreisamtal.de, Tel. 0170-9836175), oder 
wenden Sie sich an die örtlichen Firmbegleiter. Weitere Infos auch auf der Webseite www.kath-dreisamtal.de unter „Firmung 2015“  
 
Der Gottesdienst am Samstag, 21.03.15 um 18.30 Uhr wird vom Projektchor aus Kirchzarten musikalisch mitgestaltet. 
Im Anschluss an den Gottesdienst sind Sie  alle ganz herzlich zum gemütlichen Beisammensein in den Pfarrsaal eingeladen. 
 
Dienstag, 24.03.2015: 20.15 Uhr Sitzung des Eine-Welt-Kreises im Sitzungszimmer. 
 
Solidarität mit den Christen im Heiligen Land 
In den Gottesdiensten am Palmsonntag gedenken die deutschen Katholiken in besonderer Weise der Christen im Heiligen Land. Die 
Situation der gesamten Region, insbesondere in Syrien und im Irak hat sich im vergangenen Jahr dramatisch verschlechtert. Das 
wirkt sich auf die Christen in Israel und Palästina aus. Viele Menschen haben Zukunftsangst und sehen keine Perspektive in Ihrer 
Heimat. Durch unsere Palmsonntags Kollekte helfen wir den Christen im Ursprungsland unseres Glaubens ein Verbleiben in ihrer 
Heimat zu erleichtern.  
 
Gottesdienste in der Heiligen Woche 
Bitte beachten sie geänderte Gottesdienstzeiten und Gottesdienstorte. Auf der Homepage der Seelsorgeeinheit finden sie den 
Gottesdienstplan in der Übersicht: www.kath-dreisamtal.de  Wir hoffen, dass Sie unter den zahlreichen Gottesdiensten der Seel-
sorgeeinheit den für Sie passenden Ort und die für sie passende Zeit finden. Vielleicht können Sie auch Fahrgemeinschaftenbilden. 
 
Ökumenische Bibelwoche 2015 
Das Bildungswerk der Pfarrgemeinden von Hofsgrund-Kirchzarten-Oberried lädt ein zur Ökumenischen Bibelwoche vom 16.-
18. März 2015. Ort: Evangelisches Gemeindezentrum Kirchzarten, Schauinslandstr. 8    
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Gottesdienstordnung vom 14.03. bis 05.04.2015 
Mariä Krönung Oberried 

Samstag, 14.03. Hl. Mathilde   
18.30 Uhr Eucharistiefeier am Sonntagvorabend - Pfarrgemeinderatswahl  

  Ged. an:  Alfons Strohmeier (Seelenamt); Markus Weber (3. Opfer); Erich Echtle ( 2.Opfer); 
Wilhelm Eckerle; Rudolf Maier, Eltern u. Angeh.;  Albert Braun u. Angeh.; Elisabeth Weber; 
Philipp Weber u. Angeh.; Maria u. Alfred Sandmann u. Angeh.; Hermine u. Pius Braun u. Angeh.; 
Marianne Theiselmann-Ketterer;  

  
Sonntag, 15.03. 4. Fastensonntag   

12.00 Uhr Tauffeier von Miriam Winterhalter  
  

Freitag, 20.03. Freitag der 4. Woche der Fastenzeit   
14.30 Uhr Kreuzweg-Andacht beten 

  
Samstag, 21.03. Samstag der 4. Woche der Fastenzeit  - MISEREOR-Kollekte- 

18.30 Uhr Eucharistiefeier am Sonntagvorabend - musikalisch mitgestaltet durch den Projektchor von 
Kirchzarten (Pfr. Domagala) 
anschließend Umtrunk im Pfarrsaal  

  Ged. an: Alfons Strohmeier (2. Opfer); Franz Andris u. Angeh. (1. Jahrtagsamt); Maria u. Josef 
Heizmann u. Angeh.; Adolf u. Rosa Heizmann; Josef Durst; Bernhard Zähringer u. 
Schwiegersohn Helmut; Markus u. Elisabeth Weber; Josef Schlegel; Rosa, Herbert u. Rudi 
Andris; Rosa, Viktor u. Alois Lorenz; Luitpold, Thomas u. Christine Philipp; Ernst Schuler u. 
Bernhard Blattmann; Otto Dilger u. verst. Angeh.; Albert u. Berta Mayer u. Schwiegersohn Oskar; 
verst. Angeh. der Fam. Rieder u. Fam. Dold 

 
Donnerstag, 26.03. 

 

15.30 Uhr Erstbeichte der Kommunionkinder  
  

Freitag, 27.03. Freitag der 5. Woche der Fastenzeit   
14.30 Uhr Rosenkranz für die Kranken 
15.00 Uhr Wortgottesdienst 

  
Sonntag, 29.03. Palmsonntag -  Kollekte für das Heilige Land 

10.30 Uhr Eucharistiefeier mit Palmprozession, anschließend Einfaches Essen (Pater Roman) 
  Ged. an: Alfons Strohmeier (3. Opfer); Berta u. Josef Riesterer u. Enkelin Gabriele; Josef u. 
Maria Heizmann; Luise u. Ludwig Hercher u. Angeh.; August Weber, Sohn Helmut u. Angeh.; 
Adolf u. Paulina Mayer u. Angeh.; Maria Eckerle u. Angeh., 

18.30 Uhr Bußgottesdienst (Lektoren) 
  

Dienstag, 31.03. Dienstag der Karwoche   
17.30 Uhr Möglichkeit zum Empfang des Sakraments der Versöhnung,  

von 17.30 Uhr bis 19.00 Uhr  
 

Freitag, 03.04. Karfreitag   
10.30 Uhr 

                  17.00 Uhr 
 
   Sonntag, 05.04. 
              6.00 Uhr       

Kreuzweg für die Kinder 
Karfreitagsliturgie vom Leiden und Sterben Jesu Christi,  
musikalisch mitgestaltet durch den Kirchenchor (Johannes Passion von Heinrich Schütz) 
 
Ostersonntag  - Hochfest der Auferstehung des Herrn 
Eucharistiefeier musikalisch mitgestaltet durch die Trachtenkapelle Oberried 
anschließend Frühstück im Pfarrsaal 
Verkauf von Osterkerzen 
 
 
Bußgottesdienste in der Seelsorgeeinheit: 
Buchenbach:     22.3. um 18:30 Uhr 
Hofsgrund:      29.3. um 18:30 Uhr 
Kirchzarten:      29.3. um 18:30 Uhr und 30.3. um 19:00 Uhr 
Oberried:         29.3. um 18:30 Uhr 
Stegen:             28.3. um 19:15 Uhr 
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Sonntag, 15.03. 4. Fastensonntag   

8.45 Uhr Eucharistiefeier - Pfarrgemeinderatswahl  
  Ged. an: Karl-Friedrich Wetzel (Jahrtag); Eduard u. Helena Lorenz u. verst. Angeh. 

  
Sonntag, 22.03. 5. Fastensonntag   MISEREOR-Kollekte einschl. Fastenopfer der Kinder für Misereor 

8.45 Uhr Eucharistiefeier mit Gregorianischen Gesängen durch die Männerschola vom Kirchenchor St. Gallus  
  Ged. an: Hilda Lorenz (1. Jahrtag); Berta u. Heinrich Lorenz u. Angeh.; Nicola Zwigard 

  
Samstag, 28.03. Samstag der 5. Woche der Fastenzeit  -  Kollekte für das Heilige Land 

17.00 Uhr Eucharistiefeier mit Palmprozession ab Sport Rees  
  Ged. an: Siegfried Brender (Jahrtag); verst. d. Fam. Alfons Lorenz; zu Ehren der Gottesmutter  
und der Hl. Schutzengel 

 
Sonntag, 29.03. Palmsonntag  

18.30 Uhr Bußgottesdienst (Fr. Lorenz) 
  

Freitag, 03.04. Karfreitag   
15.00 Uhr Karfreitagsliturgie vom Leiden und Sterben Jesu Christi (Franz Himmelsbach) 

  
Samstag, 04.04. Karsamstag   

20.30 Uhr Wortgottesdienst zur Osternacht (Franz Himmelsbach) 
 
Informationen aus der Pfarrei St. Laurentius  
 
Kath. Frauengemeinschaft Hofsgrund    -    Palmen binden für Palmsonntag 
Das Palmen basteln hat bei uns in der Pfarrgemeinde schon lange Tradition und es wäre schön wenn viele sich dazu entschließen 
könnten bei uns mitzumachen. Wir treffen uns am Montag 23. März  ab 18.30 Uhr im Pfarrsaal. Wer Krepppaier benötigt  kann sich 
gerne bei Ulrike Flamm  Tel.552 melden. Das Grünzeug muss jeder selber mitbringen. 
 
Unser nächster Spiele Nachmittag ist am Montag den 30. März 2015 um 14 Uhr im Pfarrsaal. 
Zu unseren Veranstaltungen laden wir ganz herzlich ein. 
 
Freitag, 20.03.2015: 19.00 Uhr Informationstreffen zur Firmvorbereitung 2015 im Gemeindesaal. 
 
Schola für den Gottesdienst an Karfreitag und in der Osternacht – Wer singt mit? 
Hiermit ergeht herzliche Einladung zum Mitsingen in der Schola, um den Gottesdienst an Karfreitag und in der Osternacht 
musikalisch mitzugestalten. Wer mitsingen möchte, möge sich bitte zur Gesangsprobe mit dem Organisten am 
Montag, 23. März, um 19:30 Uhr in der Kirche ein finden. Vielen Dank! 
 
Spenden für den Blumenschmuck des Maialtares 
Auch in diesem Jahr wird wieder um Spenden für den Blumenschmuck in der Kirche gebeten. Die Spenden können im Pfarrbüro 
abgegeben werden oder auf das Konto der Kath. Pfarrgemeinde Hofsgrund, IBAN: DE04 68051004 000 5 049 002,  
BIC: SOLADES1HSW, bei der Sparkasse Hochschwarzwald überwiesen werden. Im Voraus bedanken wir uns bei allen Spendern 
und Spenderinnen. 
 
Kontaktadressen 

 

  
 

    Gottesdienstordnung vom 14.03. bis 04.04.2015 
    St. Laurentius Hofsgrund 

 

 

Pfarrer Werner Mühlherr  
Tel. 07661 - 41 32, Handy 0170 3842032,  
E-Mail: werner-muehlherr@kath-dreisamtal.de 
 
Pater Roman Brud 
Tel. 07661 - 61065,  
E-Mail: pater-roman@kath-dreisamtal.de 
 
Diakon Bernhard Eiermann 
Tel. 07661 - 41 32  
 
GRef. Marianne Bill  
Tel. 07661 - 9 97 04,  
E-Mail: mariannebill@t-online.de 
 
PRef. Franz Himmelsbach  
Tel. 07661 - 90 59 862, Handy 0170 98 36 175 , 
E-Mail: franz-himmelsbach@kath-dreisamtal.de 
 
GRef. Heidrun Furkert 
Tel. 07661 - 912503,  
E-Mail: heidrun-furkert@kath-dreisamtal.de 

 
Kath. Pfarramt  Mariä Krönung, Oberried 
79254 Oberried, Klosterplatz 3 
 
Öffnungszeiten:  
Mo/Do/Fr  9:00 -12:00 Uhr 
 
Sekretariat: Sonja Wißler 
Tel.      :            07661  98 20 80  
Fax 98 20 81 
E-Mail: mariaekroenung-oberried@kath-
dreisamtal.de 
 
Homepage:   www.kath-dreisamtal.de 
 
Sprecherin des Gemeindeteams:  
Ursula Steiert, Tel.: 59 03 
 
Sparkasse Hochschwarzwald 
BIC:   SOLADES1HSW 
IBAN: DE15 68051004 000 5 000 401 

 
Kath. Pfarramt St. Laurentius, Hofsgrund 
79254 Oberried, Kirchweg 2 
 
Öffnungszeiten: 
Mo 16:00-18:00 Uhr 
 
Sekretariat: Irene Lorenz 
Tel. 07602-7 66 43 02 
E-Mail: laurentius-hofsgrund@kath-
dreisamtal.de 
 
Homepage: www.kath-kirchzarten.de 
 
Sprecher der Gemeindeteams: 
Felix Horstmanshoff, Tel.: 07636-1300 
 
Sparkasse  Hochschwarzwald 
BIC: SOLADES1HSW 
IBAN: DE04 68051004 000 5 049 002 



Zuverl. Prospektverteiler
(Jugendliche ab 13 Jahre) 

für Hofsgrund gesucht.

Bewerbungszeiten: Mo.-Fr.  08.30 - 17.00 Uhr
Tel.: 07822 4462-0 � E-Mail: info@pf-direktwerbung.net

PG Dres. Barth / Bauer

Friedhofstraße 6 � 79199 Kirchzarten � Tel. 07661 - 7951

Unsere PPraxen bbleiben wwegen

Wartungsarbeiten 

vom 225.03. - 331.03.2015

geschlossen!

Bäume für die Streuobstwiese
Ab 5 Stück Lieferung mit Pflanzschnitt - Oder Abholung am

Pfisterhof in Burg am Wald. Rufen Sie an, ich berate Sie gerne.

GÄRTEN&STAUDEN Frieder Olbrich (Gärtnermeister):
Ibentalstraße 24  79199 Kirchzarten  Tel. 0172 / 768 45 66

Liebe Clubmitglieder,

wir laden Sie hiermit recht herzlich ein zur

Mitgliederversammlung 2015

am Donnerstag, den 26. März 2015, 19.30 Uhr

in der Tennisklause, Oberrieder Straße 4, Kirchzarten.

Tagesordnung:

1. Begrüßung
2. Tätigkeitsberichte des Gesamtvorstands

a. 1. Vorsitzender
b. 2. Vorsitzender
c. Kassenwart
d. Sportlicher Leiter
e. Jugendleiter

3. Bericht der Kassenprüfer
4. Entlastung des Vorstands und des Gesamtvorstands
5. Vorstellung und Genehmigung des Haushaltsplans 2015
6. Beratung und Beschlussfassung über vorliegende Anträge

a. Anpassung der Mitgliederbeiträge gem. Satzung §8.3

7. Verschiedenes
a. Termine 2015
b. Zutritt zur Klause - Schlüsselvergabe

Anträge zur Tagesordnung sind bis spätestens 18.03.2015
schriftlich an den 1. Vorsitzenden (Karl-Heinz Lickert, Moos-
bachstraße 26, 79256 Buchenbach, E-Mail: k-h.lickert@t-online.de

zu richten.

Über Ihre Teilnahme würden wir uns sehr freuen.

Mit freundlichen Grüßen

1. Vorsitzender
Karl-Heinz Lickert

Aus der Schweiz kommend sucht gut situierte Frau im
Dreisamtal oder FR-Ost

EFH oder DHH oder REH
bzw. gr. ETW

Barzahlung gewährleistet. Tel.: 07661-61210 oder 
E-mail: peter.kosel@gmx.de


